
Affektivität im europäischen 
Strafvollzug – Grundlagen, 
Chancen und Herausforderungen

Einleitung

Die Frage nach der Bedeutung von Aff ektivität im Strafvollzug gewinnt europaweit zunehmend 
an Relevanz. Gemeint ist damit nicht nur das emotionale Wohlbefi nden der Gefangenen, son-
dern auch die Qualität ihrer sozialen Beziehungen – insbesondere zu Familienmitgliedern und 
Partner*innen. Im Kontext von Resozialisierung, Rückfallprävention und Menschenrechten ist 
Aff ektivität ein zentraler, bislang oft vernachlässigter Aspekt.

Aff ektivität als Menschenrecht und Resozialisierungsfaktor

Die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) schützt mit Artikel 8 das Recht auf Privat- 
und Familienleben – ein Grundsatz, der auch für Inhaftierte gilt. Gleichwohl zeigen sich große 
Unterschiede in der Umsetzung innerhalb Europas. Während einige Länder Besuchsmöglich-
keiten, Telefonate und sogar intime Besuche institutionell fördern, sind derartige Kontakte in 
anderen Systemen stark reglementiert oder tabuisiert.

Psychosoziale Studien belegen, dass funktionierende Bindungen während der Haftzeit maß-
geblich zur emotionalen Stabilität beitragen. Wer während der Inhaftierung seine familiären 
Beziehungen pfl egen kann, zeigt ein geringeres Rückfallrisiko und eine höhere Bereitschaft zur 
sozialen Reintegration.

Vergleichende Betrachtung: Italien, Rumänien und Deutschland

In Rumänien etwa sind sogenannte „intime Räume“ gesetzlich verankert – Gefangene dürfen 
unter bestimmten Bedingungen alle drei Monate unbeaufsichtigte Besuche mit Partner*innen 
wahrnehmen. Diese Praxis unterstützt emotionale Bindungen und belohnt regelkonformes 
Verhalten.

In Italien hingegen existieren bisher nur Pilotprojekte in ausgewählten Haftanstalten (z. B. Mai-
land-Bollate). Der gesellschaftliche Diskurs ist noch stark von Tabus geprägt. Zwar erkennt die 
italienische Verfassung das Recht auf Aff ektivität an, doch konkrete Regelungen fehlen weit-
gehend.



Deutschland verfolgt mit dem Konzept der Resozialisierung (§ 2 StVollzG) einen ganzheitlichen 
Ansatz, der auch soziale Beziehungen einschließt. Dennoch variiert die praktische Umsetzung 
stark zwischen den Bundesländern. Initiativen wie „Besuch ohne Aufsicht“ oder spezielle Fami-
lienprogramme existieren punktuell, sind jedoch nicht fl ächendeckend etabliert.

Herausforderungen und Perspektiven

Einheitliche europäische Standards zur Förderung aff ektiver Beziehungen im Strafvollzug feh-
len bislang. Besonders herausfordernd ist der Balanceakt zwischen Sicherheitsinteressen und 
dem Recht auf Intimität. Zugleich wird der Bedarf an geschultem Personal deutlich, das mit 
dem Thema professionell und kultursensibel umgehen kann.

Das Erasmus+-Projekt PSSARP setzt genau hier an: Es will Bewusstsein schaff en, Bildungsin-
halte für Fachkräfte entwickeln und politische Handlungsempfehlungen formulieren, um lang-
fristig einheitlichere Standards zur aff ektiven Re-Integration zu fördern.

Fazit

Aff ektivität im Strafvollzug ist kein „weiches“ Thema, sondern ein zentrales Element erfolg-
reicher Resozialisierung. Europa steht vor der Herausforderung, Menschenrechte, emotionale 
Bedürfnisse und Sicherheit in Einklang zu bringen – mit vielversprechenden Ansätzen, aber 
auch großem Nachholbedarf. Projekte wie PSSARP leisten hierzu einen innovativen und pra-
xisnahen Beitrag.
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